
Schweizerische Eidgenossenschaft

Confederation suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CH-3003 Bern, EDöB KY

Schweizer Radio und Fernsehen
Herr Hansjürg Zumstein
Fernsehstrasse 1-4
8052 Zürich

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: A2012,Q4.17-0008/ KY
Sachbearbeiter/in: Yannick Küffer
Bern, 17.04.2012

Eidgenössischer Datenschutz· und Öffentlichkeitsbeauftragter
EDÖB
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Empfangsbestätigung: Ihr Schlichtungsantrag vom 13. April 2012

Sehr geehrter Herr Zumstein

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Ihr Schlichtungsantrag betreffend Schweizerische Bundeskanzlei
BK am 16. April 2012 bei uns eingegangen ist.

Wir werden ein Schlichtungsveriahren nach Art. 13f. des Öffentlichkeitsgesetzes eröffnen und Sie
über den Verlauf des Veriahrens informieren.

Wir bitten Sie, sich für eine allfällige Schlichtungsverhandlung kurzfristig bereit zu halten.

Leider müssen wir Ihnen bereits heute mitteilen, dass wir das Schlichtungsveriahren aufgrund man­
gelnder personeller Ressourcen nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von 30 Tagen
durchführen können.

Mit freundlich n Grüssen
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